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STEUERTIPP 03/10 
 
Thema: Haushaltsnahe Dienstleistungen, 

Pflegekosten und Handwerkerleistungen 
von der Steuer absetzen 

 
 
 
Eigentlich dachte ich ja, zu den haushaltsnahen Dienstleistungen ist jetzt alles gesagt, nach-
dem wir das Thema schon einige Male angesprochen hatten? 
 

 Ja, das habe ich auch erst gedacht, als Anfang des Jahres ein neues Schreiben des 
Bundesfinanzministers mit sage und schreibe 30 (!) Seiten zu diesem Thema kam. 
Beim näheren Hinsehen hat es aber doch einige Beispiele und Klarstellungen ge-
bracht, die im einen oder anderen Fall helfen können, Streitigkeiten mit dem Finanz-
amt über die Abzugsmöglichkeiten zu verhindern oder auszuräumen. 
 
 
 

Dann nennen Sie doch am Besten einmal ein paar Beispiele! 
 

 Klar ist ja inzwischen, dass auch Mieter die Begünstigungen in Anspruch nehmen und 
dass auch die weiterberechneten Kosten einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
oder des Vermieters dazugehören. Strittig war teilweise, ob eine Bescheinigung des 
Verwalters vorliegen muss nach amtlichen Muster: Im Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums heißt es dazu, dass diese erforderlich ist, wenn sich die Angaben nicht 
aus der Jahresabrechnung ergeben. D. h. im Zweifelsfall reicht die Jahresabrech-
nung, aus der sich die Anteile des Mieters / selbstnutzenden Bewohners ergeben. 
 
 
 

Aber das gilt nicht unbedingt, wenn jemand im Heim wohnt? 
 

 Voraussetzung ist, dass in dem Altenwohnheim, Pflegeheim oder Wohnstift ein eigen-
ständiger und abgeschlossener Haushalt besteht. Das bedeutet insbesondere, dass 
Bad, Küche, Wohn- und Schlafbereich individuell genutzt werden und abschließbar 
sind. Dann gehören alle üblichen Dienstleistungen, wie sie auch bei einem „norma-
len“ Haushalt in einem Mehrfamilienhaus anfallen, zu den begünstigten Leistungen. 
Genannt werden Reinigung des Appartements, Pflege- oder Handwerkerleistungen 
im Appartement, die Hausmeisterarbeiten, die Gartenpflege, kleine Reparaturarbeiten 
sowie die Dienstleistungen des Haus- und Etagenpersonals einschließlich Reinigung 
der Gemeinschaftsflächen. Lediglich Reparatur- und Instandsetzungskosten, die aus-
schließlich auf Gemeinschaftsflächen entfallen, sind regelmäßig nicht begünstigt: Das 
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ist ja auch eigentlich Eigentümersache und wäre auch sonst nicht Mietersache. Strit-
tig ist auch immer wieder, wie mit den im Heimvertrag integrierten Dienstleistungen 
umzugehen ist. Hier wird jetzt klargestellt, dass diese ggfs. mit einer Bescheinigung 
analog der für Wohnungseigentümergemeinschaften nachzuweisen sind, so dass sie 
einzeln auf den Nutzer aufgeschlüsselt werden können. Klargestellt wird außerdem, 
dass auch Bereitschaftsdienste z. B. für Krankenpflege begünstigt sind, auch wenn 
tatsächlich in einem Jahr persönlich keine Krankheit vorgelegen hat und der Dienst 
deshalb nicht in Anspruch genommen worden ist. 
 
 
 

Begünstigt sind jetzt auch Pflege- und Betreuungsleistungen: Welche Pflegestufe ist dafür 
erforderlich oder welche Nachweise sind zu führen? 

 
Durch die Zusammenfassung aller haushaltsnahen Dienstleistungen mit den Pflege- 
und Betreuungsleistungen ist auch die Notwendigkeit des Nachweises einer Pflege-
stufe entfallen. D. h. sobald Pflege- und Betreuungsleistungen in Anspruch genom-
men werden, hierfür eine Rechnung vorliegt (oder ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis besteht) und die Zahlung auf ein Konto des Dienstleisters 
erfolgt, liegen die Anspruchsvoraussetzungen vor. Insgesamt können dann 20 % von 
maximal 20.000 € im Jahr, also insgesamt maximal 4.000 € von der eigenen Steuer 
abgezogen werden. 
 
 
 

Das ist eine Menge! 
 

Ja: Und gerade für viele Senioren bedeutet das, dass sie trotz guter Rente keine 
Steuern zahlen müssen und einen sog. Nichtveranlagungs-(NV)-Antrag stellen kön-
nen. 

 
 
 
Aber Leistungen der Pflegeversicherung muss ich doch sicher abziehen? 
 

Ja. Es ist aber zu unterscheiden zwischen Sachleistungen und zweckgebundenen 
Zuschüssen, z. B. für besondere Ausstattungsgegenstände: Diese müssen immer 
abgezogen werden. Das steuerfreie Pflegegeld dagegen ist nicht zweckgebunden 
und kann von der Pflegeperson zunächst einmal steuerfrei vereinnahmt werden. Fi-
nanziert die Pflegeperson zusätzlich noch Pflegeleistungen, z. B. durch Beschäfti-
gung einer Haushaltshilfe zur eigenen Entlastung bei der Pflege, dann kann sie hier-
von die 20 % im Rahmen der Höchstbeträge zusätzlich geltend machen. Es entfällt 
allerdings dann der Pflegepauschbetrag von 964 € als außergewöhnliche Belastung, 
da dieser nur Pflegepersonen zusteht, die kein Pflegegeld erhalten. 
 
Ausnahme: Das Pflegegeld wird nur treuhänderisch für die pflegebedürftige Person 
verwaltet. Eine Anrechnung erfolgt auch immer dann nicht, wenn das Pflegegeld an 
die Eltern eines behinderten Kindes für dieses Kind gezahlt wird unabhängig von der 
Verwendung. 
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Ich glaube, ich sage es jedes Mal: Es bleibt kompliziert…. 
 
Ja, leider ist es zwar schon etwas übersichtlicher geworden durch dieses Schreiben 
des Finanzministers, das auch noch weitere Beispiele enthält, z. B. für Au-pair-Be-
schäftigungen, Abgrenzung zu Kinderbetreuungskosten und Behindertenpauschbe-
trag. Nützlich ist auch eine Tabelle mit vielen Beispielen von Abfallmanagement über 
Breitbandkabelnetz und Deichabgaben bis zu Zubereitung von Mahlzeiten im Haus-
halt des Steuerpflichtigen. 
 
Wir haben daher zusammen mit den Hinweisen zu dieser Sendung auch die Tabelle ins In-
ternet eingestellt. Sie finden die Informationen wie gewohnt unter www.kanaleins.de. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Informationsblatt wird herausgegeben von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 
Böttges . Papendorf . Weiler in Stollberg, Postplatz 1 (www.bpw-online.de) und 
Regionalfernsehen Kanal 1 (www.kanaleins.de). Wir übernehmen keine Haftung und Gewähr 
für die Richtigkeit der Angaben. 
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